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Allgemeine  
Kundeninformation 

 
 
 
Barmenia 
Allgemeine Versicherungs-AG 
 
Barmenia-Allee 1 
42119 Wuppertal 
 
 
 
 
 

1.  Identität des Versicherers 

Versicherer ist die Barmenia Allgemeine Versiche-
rungs-AG (im Folgenden mit "wir" bzw. "uns" be-
zeichnet) in der Rechtsform der Aktiengesellschaft 
mit Sitz in Wuppertal, Amtsgericht Wuppertal HRB 
3033. Die Anschrift der Hauptverwaltung lautet: 
Barmenia-Allee 1, 42119 Wuppertal.  
 
2.  Identität eines Vertreters des Versicherers 

innerhalb der EU 

Entfällt 
 
3.  Ladungsfähige Anschrift des Versicherers 

Die für die Geschäftsbeziehung zwischen Ihnen und 
uns maßgebliche Anschrift lautet: 
Barmenia Allgemeine Versicherungs-AG, 
Barmenia-Allee 1, 
42119 Wuppertal. 
Die Barmenia Allgemeine Versicherungs-AG wird 
vertreten durch den Vorstand. Vorstandsvorsitzender 
ist Herr Thomas Bischof. 
 
4.  Hauptgeschäftstätigkeit und  

zuständige Aufsichtsbehörde 

Die Barmenia Allgemeine Versicherungs-AG ist 
durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-
aufsicht zum Betrieb von Haftpflicht-, Unfall-, Kraft-
fahrt- und Sachversicherungen zugelassen. 
Die zuständige Aufsichtsbehörde ist die  
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, 
Graurheindorfer Straße 108, 53117 Bonn. 
 
5.  Garantie-/Sicherungsfonds 

Entfällt 
 
6.  Wesentliche Merkmale der  

Versicherungsleistung 

a)  Für die Versicherung(en) gelten die beigefüg-
ten, für die jeweiligen Tarife gültigen Versiche-
rungsbedingungen. 

b)  Art, Umfang und Fälligkeit  
der Leistung des Versicherers  
Art, Umfang und Fälligkeit der Versicherungs-
leistung ergeben sich aus den Versicherungs-
bedingungen in Verbindung mit diesem Ange-
bot/Versicherungsschein. 

 
7.  Gesamtpreis der Versicherung 

Den Gesamtpreis (einschließlich Versicherung-
steuer) für die Versicherung(en) können Sie dem An-
gebot/Versicherungsschein entnehmen. 
 

8.  Steuern, Gebühren oder Kosten 

Es fallen keine weiteren Kosten (oder Steuern oder 
sonstige Gebühren) an. 
 
9.  Einzelheiten zur Prämienzahlung 

Je nach Vereinbarung werden die Prämien entweder 
durch laufende Zahlungen monatlich, vierteljährlich, 
halbjährlich, jährlich oder als Einmalprämie im Vo-
raus gezahlt. Entsprechend der Vereinbarung über 
die zeitliche Bemessung der Prämien umfasst die 
Versicherungsperiode einen Monat, ein Vierteljahr, 
ein halbes Jahr oder ein Jahr. Bei einer Einmalprä-
mie ist die Versicherungsperiode die vereinbarte 
Vertragsdauer, jedoch höchstens ein Jahr. Die Prä-
mien werden zu Beginn einer jeden Versicherungs-
periode fällig. Die erste oder einmalige Prämie wird 
14 Tage nach Zugang des Versicherungsscheins fäl-
lig, jedoch nicht vor dem im Versicherungsvertrag 
vereinbarten Versicherungsbeginn. Sie haben diese 
Prämie dann unverzüglich (d. h. spätestens inner-
halb von 14 Tagen) zu zahlen. Alle weiteren Prämien 
(Folgeprämien) werden jeweils zum vereinbarten 
Fälligkeitstag Kraft einer zu erteilenden Einzugser-
mächtigung vom angegebenen Konto abgebucht. 
Die Prämienschuld ist nur erfüllt, wenn im Fall des 
Prämieneinzugs das Konto eine entsprechende De-
ckung aufweist. 
 
10.  Befristung der Gültigkeitsdauer der zur 

Verfügung gestellten Informationen 

Wir halten uns ab dem Ausfertigungsdatum der An-
gebotsunterlagen vier Wochen an das Angebot - ein-
schließlich der angegebenen Versicherungsprä-
mie - gebunden. 
 
11.  Finanzdienstleistung mit Bezug auf spezi-

ell risikobehaftete Finanzinstrumente  

Entfällt  
 
12.  Zu-Stande-Kommen des Vertrages 

Sie können unser Vertragsangebot innerhalb von 
14 Tagen ab Ausfertigungsdatum elektronisch an-
nehmen. Wenn die Annahmeerklärung innerhalb der 
Frist und ohne Zusätze/Abweichungen erfolgt, 
kommt der Vertrag mit Zugang der elektronischen 
Erklärung bei uns zu Stande. Unter der Vorausset-
zung der rechtzeitigen Prämienzahlung (s. hierzu 
Nr. 9) besteht dann von dem im Versicherungs-
schein bezeichneten Tag des Versicherungsbeginns 
an Versicherungsschutz. 
 

13.  Widerrufsbelehrung  

Abschnitt 1 

Widerrufsrecht, Widerrufsfolgen und  

besondere Hinweise 

 

Widerrufsrecht 
Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb einer 
Frist von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen in 
Textform (z. B. Brief, Fax, E-Mail) widerrufen.  
 
Die Widerrufsfrist beginnt, nachdem Ihnen 
■ der Versicherungsschein,  
■ die Vertragsbestimmungen, 

einschließlich der für das Vertragsverhältnis 
geltenden Allgemeinen Versicherungsbedingun-
gen, diese wiederum einschließlich der  
Tarifbestimmungen, 

■ diese Belehrung, 
■ das Informationsblatt zu Versicherungsproduk-

ten 
■ und die weiteren in Abschnitt 2 aufgeführten In-

formationen 
jeweils in Textform zugegangen sind.  
 
Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzei-
tige Absendung des Widerrufs.  
Der Widerruf ist zu richten an die  
ADCURI GmbH, 

Barmenia-Allee 1, 

42119 Wuppertal, 

Fax 0202 26153142 

E-Mail kundenservice@adcuri.de 

 
Widerrufsfolgen 
Im Falle eines wirksamen Widerrufs endet der Versi-
cherungsschutz und der Versicherer hat Ihnen den 
auf die Zeit nach Zugang des Widerrufs entfallenden 
Teil der Prämien zu erstatten, wenn Sie zugestimmt 
haben, dass der Versicherungsschutz vor dem Ende 
der Widerrufsfrist beginnt. Den Teil der Prämie, der 
auf die Zeit bis zum Zugang des Widerrufs entfällt, 
darf der Versicherer in diesem Fall einbehalten; da-
bei handelt es sich um einen Betrag, der sich je nach 
Zahlungsweise der Prämie wie folgt errechnet:  
a)  bei vereinbarter jährlicher Zahlungsweise:  

die Anzahl der Tage ab Vertragsbeginn bis zum 
Zugang des Widerrufs multipliziert mit 1/360 der 
Jahresprämie; 

b)  bei vereinbarter halbjährlicher Zahlungsweise:  
die Anzahl der Tage ab Vertragsbeginn bis zum 
Zugang des Widerrufs multipliziert mit 1/180 der 
Halbjahresprämie; 
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c)  bei vereinbarter vierteljährlicher Zahlungsweise:  
die Anzahl der Tage ab Vertragsbeginn bis zum 
Zugang des Widerrufs multipliziert mit 1/90 der 
Vierteljahresprämie; 

d)  bei vereinbarter monatlicher Zahlungsweise:  
die Anzahl der Tage ab Vertragsbeginn bis zum 
Zugang des Widerrufs multipliziert mit 1/30 der 
Monatsprämie. 

Der Versicherer hat zurückzuzahlende Beträge un-
verzüglich, spätestens 30 Tage nach Zugang des 
Widerrufs, zu erstatten. 
 
Beginnt der Versicherungsschutz nicht vor dem 
Ende der Widerrufsfrist, so hat der wirksame Wider-
ruf zur Folge, dass empfangene Leistungen zurück-
zugewähren und gezogene Nutzungen (z. B. Zinsen) 
herauszugeben sind.  
 
Besondere Hinweise 

Ihr Widerrufsrecht erlischt, wenn der Vertrag auf Ih-
ren ausdrücklichen Wunsch sowohl von Ihnen als 
auch vom Versicherer vollständig erfüllt ist, bevor 
Sie Ihr Widerrufsrecht ausgeübt haben. 
 
Abschnitt 2 

Auflistung der für den Fristbeginn  

erforderlichen weiteren Informationen 
 
Hinsichtlich der in Abschnitt 1 Satz 2 genannten wei-
teren Informationen werden die Informationspflichten 
im Folgenden im Einzelnen aufgeführt: 
 
Informationspflichten bei allen  

Versicherungszweigen 

Der Versicherer hat Ihnen folgende Informationen 
zur Verfügung zu stellen: 
1. die Identität des Versicherers und der etwaigen 

Niederlassung, über die der Vertrag abge-
schlossen werden soll; anzugeben ist auch das 
Handelsregister, bei dem der Rechtsträger ein-
getragen ist, und die zugehörige Registernum-
mer; 

2. die ladungsfähige Anschrift des Versicherers 
und jede andere Anschrift, die für die Ge-
schäftsbeziehung zwischen dem Versicherer 
und Ihnen maßgeblich ist, bei juristischen Per-
sonen, Personenvereinigungen oder -gruppen 
auch den Namen eines Vertretungsberechtig-
ten; soweit die Mitteilung durch Übermittlung 
der Vertragsbestimmungen einschließlich der 
Allgemeinen Versicherungsbedingungen erfolgt, 
bedürfen die Informationen einer hervorgehobe-
nen und deutlich gestalteten Form; 

3. die Hauptgeschäftstätigkeit des Versicherers; 
4. die wesentlichen Merkmale der Versicherungs-

leistung, insbesondere Angaben über Art,  
Umfang und Fälligkeit der Leistung des  
Versicherers; 

5. den Gesamtpreis der Versicherung einschließ-
lich aller Steuern und sonstigen Preisbestand-
teile, wobei die Prämien einzeln auszuweisen 
sind, wenn das Versicherungsverhältnis meh-
rere selbstständige Versicherungsverträge um-
fassen soll, oder, wenn ein genauer Preis nicht 
angegeben werden kann, Angaben zu den 
Grundlagen seiner Berechnung, die Ihnen eine 
Überprüfung des Preises ermöglichen; 

6. Einzelheiten hinsichtlich der Zahlung und der 
Erfüllung, insbesondere zur Zahlungsweise der 
Prämien; 

7. die Befristung der Gültigkeitsdauer der zur Ver-
fügung gestellten Informationen, beispielsweise 
die Gültigkeitsdauer befristeter Angebote, ins-
besondere hinsichtlich des Preises; 

8. Angaben darüber, wie der Vertrag zu Stande 
kommt, insbesondere über den Beginn der Ver-
sicherung und des Versicherungsschutzes so-
wie die Dauer der Frist, während der der An-
tragsteller an den Antrag gebunden sein soll; 

9. das Bestehen oder Nichtbestehen eines Wider-
rufsrechts sowie die Bedingungen, Einzelheiten 
der Ausübung, insbesondere Namen und An-
schrift derjenigen Person, gegenüber der der 
Widerruf zu erklären ist, und die Rechtsfolgen 
des Widerrufs einschließlich Informationen über 
den Betrag, den Sie im Falle des Widerrufs ge-
gebenenfalls zu zahlen haben; soweit die Mittei-
lung durch Übermittlung der Vertragsbestim-
mungen einschließlich der Allgemeinen Versi-
cherungsbedingungen erfolgt, bedürfen die In-
formationen einer hervorgehobenen und deut-
lich gestalteten Form; 

10. a)  Angaben zur Laufzeit des Vertrages;  
b)  Angaben zur Mindestlaufzeit des  
 Vertrages; 

11. Angaben zur Beendigung des Vertrages; soweit 
die Mitteilung durch Übermittlung der Vertrags-
bestimmungen einschließlich der Allgemeinen 
Versicherungsbedingungen erfolgt, bedürfen 
die Informationen einer hervorgehobenen und 
deutlich gestalteten Form; 

12. die Mitgliedstaaten der Europäischen Union, 
deren Recht der Versicherer der Aufnahme von 
Beziehungen zu Ihnen vor Abschluss des Versi-
cherungsvertrages zu Grunde legt;  

13. das auf den Vertrag anwendbare Recht;  
14. die Sprachen, in denen die Vertragsbedingun-

gen und die in diesem Abschnitt genannten 
Vorabinformationen mitgeteilt werden, sowie die 
Sprachen, in denen sich der Versicherer ver-
pflichtet, mit Ihrer Zustimmung die Kommunika-
tion während der Laufzeit dieses Vertrags zu 
führen; 

15. einen möglichen Zugang für Sie zu einem au-
ßergerichtlichen Beschwerde- und Rechts-
behelfsverfahren und gegebenenfalls die  
Voraussetzungen für diesen Zugang; dabei ist 
ausdrücklich darauf hinzuweisen, dass die Mög-
lichkeit für Sie, den Rechtsweg zu beschreiten, 
hiervon unberührt bleibt; 

16. Name und Anschrift der zuständigen Aufsichts-
behörde sowie die Möglichkeit einer Be-
schwerde bei dieser Aufsichtsbehörde. 

Ende der Widerrufsbelehrung. 

 
14.  Laufzeit 

Die vereinbarte Laufzeit der Versicherung(en) ergibt 
sich aus diesem Angebot/Versicherungsschein. Bei 
Verträgen mit einer Laufzeit von mindestens einem 
Jahr verlängert sich der Vertrag mit Ablauf der Ver-
tragslaufzeit stillschweigend jeweils von Jahr zu 
Jahr, wenn nicht vor dem jeweiligen Ablauf der an-
deren Partei eine Kündigung in Textform zugegan-
gen ist. 
 
15.  Angaben zur Vertragsbeendigung 

Sie können den Vertrag zum Ende der vereinbarten 
Dauer ohne Einhaltung einer Frist kündigen. Mit Be-
ginn des ersten Verlängerungsjahres können Sie 
den Vertrag täglich in Textform kündigen. Der Ver-
trag endet in diesem Fall mit Ablauf des Tages, an 
dem uns die Kündigung zugegangen ist. Sie können 
auch zu einem von Ihnen gewünschten anderen 
Zeitpunkt (jedoch nicht rückwirkend)  
kündigen. 

Weitere außerordentliche Kündigungsmöglichkeiten 
für Sie (z. B. nach einem Schadensfall oder wegen 
einer Erhöhung der Prämien) bzw. für uns (z. B. we-
gen Verzuges mit der Prämienzahlung) sowie sons-
tige Beendigungsgründe (z. B. Wegfall des versi-
cherten Risikos) sind in den einzelnen Versiche-
rungsbedingungen geregelt.  
 
16.  Mitgliedstaat der Europäischen Union, 

dessen Recht der Versicherer der Auf-

nahme von Beziehungen zum Versiche-

rungsnehmer vor Abschluss des Versi-

cherungsvertrages zu Grunde legt 

Bundesrepublik Deutschland  
 
17.  Anwendbares Recht 

Es findet das Recht der Bundesrepublik Deutschland 
Anwendung. 
 
18.  Sprache 

Die Vertragsbedingungen und die hier unter den 
Nummern 1 bis 20 gegebenen Informationen sind in 
deutscher Sprache verfasst. Auch die Kommunika-
tion während der Laufzeit dieser Versicherung(en) 
erfolgt in Deutsch. 
 
19.  Versicherungsombudsmann 

Die Barmenia nimmt am außergerichtlichen Streit-
beilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlich-
tungsstelle teil. Zuständige Verbraucherschlichtungs-
stelle ist der  
Versicherungsombudsmann e. V., 
Postfach 08 06 32, 
10006 Berlin, 
www.versicherungsombudsmann.de 
Hier können Sie außergerichtlich Beschwerde einge-
legen. Hiervon unberührt bleibt Ihre Möglichkeit, den 
Rechtsweg zu beschreiten. 
 
20.  Beschwerdemöglichkeit bei der  

zuständigen Aufsichtsbehörde 

Eine Beschwerde kann auch gerichtet werden an: 
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, 
Graurheindorfer Str. 108, 
53117 Bonn. 
 
 


